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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
bung 

EU-
Reformvertrag 

Unterzeichnung durch die 
Staats- und Regierungschefs 
in Lissabon, 
13. Dezember 2007  

Ratifizierung durch die Länderpar-
lamente im Laufe des Jahres 2008 
erfolgt;  

Bundestag hat am 24. April 2008 
mit der erforderlichen  
2/3-Mehrheit zugestimmt;  
Bundesrat hat am 23. Mai 2008 
ebenfalls zugestimmt; 

Die irische Bevölkerung hat im Ju-
ni 2008 in einer Volksabstimmung 
gegen den Vertrag von Lissabon 
votiert. 

Beratungen auf europäischer und 
nationaler Ebene über das weitere 
Verfahren; möglicherweise erneu-
te Volksabstimmung in Irland 

Irland wird im Herbst 2009 
ein erneutes Referendum 
abhalten. Je nach Ausgang 
des Referendums kann der 
EU-Reformvertrag danach 
zeitnah in Kraft treten. 

Erweiterung der Kompetenz der EU im Bereich Ge-
sundheitsschutz, Tabak und Alkohol explizit im Vertrag 
erwähnt; EU erhält die Kompetenz, Werbeverbote für 
den Bereich Tabak und Alkohol zu erlassen, ohne auf 
andere Querschnittskompetenzen zurückgreifen zu 
müssen 

Harmonisie-
rung des  
Werberechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlinie über unlautere Ge-
schäftspraktiken („UGP“-
Richtlinie),  
Juni 2005 

Frist zur Umsetzung der Richtli-
nie seit Mitte Juni 2008 abgelau-
fen; 

UWG-Novelle mit der Umset-
zung der UGP-Richtlinie in Kraft 
seit 30. Dezember 2008; 

Regierungsentwurf eines Artikel-
gesetzes zur Telefonwerbung 
liegt seit dem 30. Juli 2008 vor;  
Bundesrat hat Empfehlungen zur 
weiteren Verschärfung abgege-
ben,  
September 2008 

Erste Lesung des Regierungs-
entwurfs im Bundestag am 12. 
November 2008, danach Ver-
weisung an die Ausschüsse 

Erneute Änderung des 
UWG, wenn das Gesetz zur 
Bekämpfung unlauterer Te-
lefonwerbung in Kraft tritt; 
 

 

Anhörung des federführen-
den Rechtsausschusses am 
28. Januar 2009 

Zersplitterung des einheitlichen Rechtsgebiets "Unlau-
terer Wettbewerb" infolge der einseitigen Ausrichtung 
auf den Verbraucherschutz; dadurch Rechtsschutzlü-
cken, unübersichtliche Rechtslage; Direktansprache 
von Kindern in allen Medien ohne Wertungsmöglichkeit 
unzulässig; 
 
Unwirksamkeit von nach Werbetelefonaten geschlos-
senen Verträgen, Textformerfordernis für Einwilligung 
zur Telefonwerbung, Erhöhung des Bußgeldes für un-
erlaubte Telefonwerbung, Verbot der Nummernunter-
drückung bei Werbeanrufen, 
Einführung einer Ordnungswidrigkeit in das UWG, Er-
weiterung des Verschuldensmaßstabs in § 10 UWG 
auf Fahrlässigkeit,  
Streichung der Widerrufsausnahmen für Zeitungen, 
Zeitschriften und Lotterien im Fernabsatz, sowie für 
Dienstleistungen, die nicht auf ausdrücklichen Wunsch 
des Verbrauchers sofort erfüllt wurden 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
bung 

Verordnung über gemeinsame 
Vorschriften für die Durchfüh-
rung von Luftverkehrsdiensten 
in der Gemeinschaft (unter an-
derem mit Transparenzpflich-
ten in der Werbung und beim 
Buchungsvorgang im Internet) 

Verordnung seit 12. November 
2008 in Kraft 

 Weitere formalisierte Pflichten zur Preisangabe in der 
Werbung für Flugreisen 

Harmonisie-
rung des  
Werberechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordnung über die Zusam-
menarbeit im Verbraucher-
schutz (bei sog. „innergemein-
schaftlichen“ Verstößen);  
in Kraft seit Ende 2004 
 

„Gesetz über die Durchsetzung 
der Verbraucherschutzgesetze bei 
innergemeinschaftlichen Verstö-
ßen“, in Kraft getreten am 29. De-
zember 2006;  

Benennung des Bundesamts für 
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit als „zentrale Ver-
bindungsstelle“; 

Rahmenvereinbarung mit beauf-
tragten Dritten (Wettbewerbszen-
trale, vzbv), die für das BVL bei 
Verstößen tätig werden,  
im Juni 2008 unterzeichnet 

 Schaffung einer behördlichen Zuständigkeit für die  
Überwachung des Wettbewerbs und Verbraucher-
schutzes, die neben dem Prinzip der zivilrechtlichen 
Rechtsdurchsetzung durch anerkannte Verbände und 
Gruppen (z.B. Wettbewerbszentrale oder Verbraucher-
zentrale) stehen soll 

Dienst-
leistungen 

 

 

EU-Rahmenrichtlinie über 
Dienstleistungen im Binnen-
markt am 12. Dezember 2006 
nach 2. Lesung im EU-Parla-
ment in Kraft getreten,  
Umsetzungsfrist bis 28. De-
zember 2009 
 

 Überprüfung der Wirksam-
keit der Richtlinie nach fünf 
Jahren 

Kaum Relevanz für die Werbewirtschaft; keine grund-
legende Liberalisierung für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen, da Abkehr vom ursprünglich vorgese-
henen „Herkunftslandprinzip“; Dienstleister müssen das 
Recht des „Ziellandes“ achten; Diskriminierungen auf-
grund des Herkunftslandes sind unzulässig; lediglich 
generelle Anforderungen aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung, der Gesundheit oder des Umweltschutzes sind 
erlaubt; elektronische Kommunikation, audiovisuelle 
Dienste und Glücksspiele vom Anwendungsbereich 
ausgenommen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
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Veröffentlichung eines Grün-
buchs Verbrauchersammelkla-
gen,  
27. November 2008 

 

 

Öffentliche Konsultation zum 
Grünbuch Verbrauchersammel-
klagen läuft bis 1. März 2009; 

 

Gesetzesinitiative mit kon-
kreteren Vorschlägen ange-
kündigt für Mitte 2009  

 

 

 

 

 

Nicht lediglich Imageoffensive der Kommission, 
sondern drohende erhebliche Eingriffe auch in bislang 
rein nationales Werbe- und Verbraucherschutzrecht, 
insbesondere (Werbe-)Beschränkungen im Hinblick auf  
den Zuschnitt von Waren- und Dienstleistungsangebot 
durch Unternehmen (Verbraucherbevormundung) und 
weitere Zwangsinformationen für die Werbung, z.B. bei 
Preisangaben und Tarifen; 

Erhebliche Risikoerhöhung für werbliche Kommuni-
kation bei Zulassung von Sammelklagen (gerichtet auf 
Schadensersatz). Folge: Behinderung des Binnen-
markts durch Erschwerung des Zugangs von (insbe-
sondere kleineren und mittleren) Unternehmen zum 
Verbraucher via Werbung und damit letztlich Preis-
steigerungen zu Lasten von Verbrauchern  

Verbraucher-
schutz  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Entwurf für eine EU-
Verbraucherrechtsrichtlinie, 
8. Oktober 2008 

Richtlinienvorschlag fasst die 
aktuellen Richtlinien über 
missbräuchliche Vertragsklau-
seln, den Verbrauchsgüterkauf 
und Garantien, den Fernab-
satz sowie über Haustürge-
schäfte zusammen; sieht Voll-
harmonisierung vor 

Befassung von Ministerrat und 
Europäischem Parlament mit 
dem Entwurf; 

Ergebnisse Innerstaatlicher Kon-
sultation werden derzeit ausge-
wertet 

 

Erste Lesung im  
EU-Parlament voraussicht-
lich im April 2009  

 

UGP-Richtlinie und damit deutsches UWG bislang 
ausgenommen; aber Gefahr von Eingriffen in das 
deutsche „Grundgesetz der Werbung“ über sektorale 
Regelungen, insbesondere einseitige Bevorzugung von 
Verbraucherverbandsinteressen bei der Rechts-
durchsetzung im Fall von Verstößen gegen Werbe-
bestimmungen durch Zulassung von Sammelklagen/ 
kollektiven Rechtsbehelfen, siehe oben „Verbraucher-
politische Strategie“ 

Fernsehen/ 
audiovisuelle  
Mediendienste 

 

 

Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste; in Kraft seit 
19. Dezember 2007; 
Umsetzungsfrist bis 19. De-
zember 2009 

 

Nationalrechtliche Umsetzung ei-
niger übergeordneter Begriffsbe-
stimmungen der Richtlinie (lineare 
audiovisuelle Mediendienste) be-
reits im 12. Rundfunkstaatsvertrag 
erfolgt; soll im Juni 2009 in Kraft 
treten; 

Beratungen auf Bund-Länder-
Ebene zur Umsetzung der werbe-
spezifischen Vorschriften der 
Richtlinie im 13. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag 

Erste Umsetzungsvorschlä-
ge der Rundfunkreferenten 
für Februar/März 2009 er-
wartet (federführend:  
Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein) 

Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 
über den Fernsehbereich hinaus auf „audiovisuelle 
Mediendienste“; partielle Liberalisierung der quantitati-
ven Bestimmungen zur Einfügung von Werbung; 
Übertragung bislang fernsehspezifischer Werbeinhalts-
vorgaben auf den gesamten audiovisuellen Bereich 
einschließlich Abrufdienste; 

Aufforderung der Mediendiensteanbieter, sich freiwillig 
zu Beschränkungen der Lebensmittelwerbung im Um-
feld von Kindersendungen zu verpflichten 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
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Alkohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung einer Mittei-
lung der Kommission „zur Un-
terstützung der Mitgliedstaaten 
bei der Verringerung alkohol-
bedingter Schäden“, 
Oktober 2006  

Bericht des EU-Parlaments zur 
EU-Alkohol-Strategie,  
September 2007  
(Die Abgeordneten fordern u.a. 
Industrie und Medien auf, sich 
freiwillig zu verpflichten, zu be-
stimmten Uhrzeiten auf Alkohol-
werbung im TV zu verzichten 
und generell gegenüber Jugend-
lichen nicht für alkoholhaltige 
Getränke zu werben.) 

Einrichtung eines EU-Forums 
„Alkohol und Gesundheit“ unter 
Federführung der Generaldirek-
tion Gesundheit und Verbrau-
cherschutz, Juni 2007; 
Abgabe von „commitments“ 
durch die Mitglieder des Forums, 
November 2007 

Gründung einer Wissenschafts-
gruppe, die an das Forum be-
richtet,  
April 2008 

Bericht der EU-Kommission 
über die Effektivität von 
Warnhinweisen, vom  
EU-Parlament bis Ende 
2009 angefordert 
 
 
 
 
 
 

Jährliche Treffen des Fo-
rums sowie halbjährliche 
Treffen der Task Force 
„Marketing Communication“;  
Beratungen innerhalb der 
Wissenschaftsgruppe  

 
 
Analyse der bestehenden  
gesetzlichen und selbstregu-
lativen Bestimmungen im 
Bereich der Alkoholwerbung;  
Beobachtung und Bewertung 
„neuer Trends“; Diskussio-
nen über die Ursachen von 
Alkoholmissbrauch (insbe-
sondere junger Menschen), 
Studie der „Wissenschafts-
gruppe“ innerhalb des  
EU-Alkohol-Forums über  
die Auswirkungen von kom-
merzieller Kommunikation 
der Alkoholhersteller auf das 
Trinkverhalten insbesondere 
junger Menschen 

Fortsetzung der politischen Debatte über weitere Ver-
bote der Alkoholwerbung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewertung von „commitments“ und „monitoring“ durch 
die Kommission (1. Halbjahr 2009) 
 
 
 
 
 
 

Einführung eines EU-weit geltenden, staatlich vorge-
gebenen Verhaltenskodex für die Werbung (Maßnah-
me der Ko-Regulierung); 

Überprüfung freiwilliger Verhaltensregeln der Wirtschaft 
durch eine „unabhängige Vereinigung“; weitere Ver-
schärfungen der Selbstregulierungskodizes, bei „Nicht-
einhaltung“ schärfere gesetzliche Regelungen zur Al-
koholwerbung (insbesondere TV) 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
bung 

Mitteilung der EU-Kommission 
„im Hinblick auf eine  
EU-Kinderrechtsstrategie“,  
Juli 2006 

Resolution des EU-Parlaments 
zur Kinderrechtsstrategie,  
Januar 2008 

Weiterentwicklung der Stra-
tegie durch die  
EU-Kommission, ggf. Auf-
greifen der Anregungen des 
Parlaments  

Die Abgeordneten fordern ein TV-Werbeverbot zwi-
schen 6.00 und 21.00 Uhr, Einschränkungen des 
Sponsorings von Sportveranstaltungen sowie ein Wer-
beverbot für alkoholhaltige Erzeugnisse mit auf Kinder 
ausgerichteten Inhalten (Computerspiele, Comics). 
 

Art. 4 Abs. 3 der Verordnung 
über nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel („Claims-
Verordnung“) 

Verordnung seit Januar 2007 in 
Kraft 

 Generelles Verbot gesundheitsbezogener Aussagen 
bei alkoholhaltigen Getränken mit mehr als 1,2 Volu-
menprozent; nährwertbezogene Angaben sind nur 
dann zulässig, wenn sie sich auf eine Reduzierung des 
Alkoholgehalts oder des Brennwerts beziehen. 
 

Alkohol 

 

 

Empfehlungen des Drogen- 
und Suchtrates für ein „Natio-
nales Aktionsprogramm zur 
Alkoholprävention“,  
Juni 2008; 

Inoffzieller Entwurf der Dro-
genbeauftragten der Bundes-
regierung für ein Nationales 
Aktionsprogramm, 
Dezember 2008 

 

 

Ressortabstimmung zwischen 
den Bundesministerien auf Initia-
tive der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung 

 

Verabschiedung des Natio-
nalen Aktionsprogramms 
durch die Bundesregierung 
möglicherweise im  
Frühjahr 2009 

Alkoholwerbeverbot in audiovisuellen Medien und im 
Kino vor 20.00 Uhr; 

Einführung der Ko-Regulierung für den Bereich der Al-
koholwerbung sowie weitere Eingriffe in das System 
der Werbeselbstkontrolle 
 
 

Lebensmittel 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Verordnung über nährwert- 
und gesundheitsbezogene An-
gaben bei Lebensmitteln (sog. 
"Claims-Verordnung"),  
seit Januar 2007 in Kraft  

Die Mitgliedstaaten und die  
Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) er-
arbeiten mit Unterstützung der 
Lebensmittelwirtschaft Gemein-
schaftslisten zulässiger gesund-
heitsbezogener Aussagen sowie 
die von der VO geforderten 
Nährwertprofile. 

 

 

Schrittweise Anwendung der 
Verordnung ab Juli 2007; 
Veröffentlichung der Ge-
meinschaftslisten (Januar 
2010) und der Nährwert-
profile (Januar/Februar 
2009) 

Massive Einschränkungen der Werbefreiheit Lebens-
mittel produzierender Unternehmen; starke Behinde-
rungen bei der Werbegestaltung durch ein bürokrati-
sches, zeitaufwändiges Genehmigungsverfahren 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
bung 

Weißbuch der EU-Kommission 
„Ernährung, Übergewicht, Adi-
positas: Eine Strategie für Eu-
ropa“,  
Mai 2007 

EU-Kommission beobachtet 
„Fortschritte und Leistungen aller 
Akteure“ und droht für den Fall 
des Scheiterns der Werbeselbst-
kontrolle eine gesetzliche Regu-
lierung an; 

Bericht des EU-Parlaments zum 
Weißbuch,   
September 2008 

Bericht der Kommission über 
die Folgen des Weißbuchs; 
angekündigt für 2010 
 

 

Weitere Einschränkung der Werbemöglichkeiten der 
Lebensmittelhersteller durch gesetzliche oder ko-
regulative Maßnahmen; Restriktionen für an Kinder ge-
richtete Werbung (insbesondere TV; das EU-Parlament 
fordert u.a. „werbefreie Sendezeiten“) 

Mitteilung der EU-Kommission 
„im Hinblick auf eine  
EU-Kinderrechtsstrategie“,  
Juli 2006 

Resolution des EU-Parlaments 
zur Kinderrechtsstrategie,  
Januar 2008 (die Abgeordneten 
fordern weitere gesetzliche Be-
stimmungen zur Regulierung 
„aggressiver und irreführender 
Werbung“) 

 

Weiterentwicklung der  
Strategie durch die  
EU-Kommission, ggf. Auf-
greifen der Anregungen des 
Parlaments 

Weitere Beschränkungen der Lebensmittelwerbung 

Kommissionsvorschlag für  
eine neue EU-Nährwertkenn-
zeichnungs-Verordnung,  
Januar 2008 

Beratungen des Entwurfs im  
Europäischen Parlament und 
Ministerrat  

Entwurf der Berichterstatte-
rin im federführenden  
EP-Umweltausschuss; Dis-
kussionen über den Bericht 
in Ausschuss und Plenum;   
Positionierung des Minister-
rats  

Verpflichtende Nährwertangaben zu Energie, Fett, ge-
sättigten Fettsäuren, Zucker und Salz auf der Vorder-
seite der Verpackung pro 100 g und ggf. pro Portion – 
in einer Mindestschriftgröße von drei Millimetern sowie 
zusätzlichen Angaben über den empfohlenen Tages-
bedarf; Einführung einer „Ampelkennzeichnung“ 

Lebensmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Art. 3 e Abs. 2 der  
EU-Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste sollen Medien-
diensteanbieter von der EU-
Kommission und den Mitglied-
staaten darin bestärkt werden, 
„Verhaltenskodizes für unange-
brachte audiovisuelle kommer-
zielle Kommunikation“ für näher 
bestimmte Lebensmittel in und 
im Umfeld von Kindersendungen 
zu entwickeln. 

 

Aufnahme der Beratungen über 
eine Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht (im Rahmen 
des 13. Rundfunkänderungs-
staatsvertrags) 

Frist zur Umsetzung in den Mit-
gliedsländern bis 19. Dezember 
2009 

Erste Umsetzungsvorschlä-
ge für Februar/März 2009 
erwartet 

Verhaltenskodex über die kommerzielle Kommunika-
tion für Lebensmittel 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
bung 

Einrichtung einer EU-Plattform 
„Ernährung, Bewegung und 
Gesundheit“ unter Beteiligung 
von Vertretern der EU-
Kommission, Werbewirtschaft, 
Verbrauchern und Ärzten; 
März 2005 

Abgabe von „commitments“ u.a. 
durch 11 weltweit agierende  
Lebensmittelkonzerne, sog.  
„EU-Pledge“ 
 

Bewertung der Gespräche 
und „commitments“ der Platt-
form-Teilnehmer durch die 
EU-Kommission  
 

Medien übergreifendes Verbot von an Kinder  
gerichteter Werbung für Produkte mit aus Sicht  
der EU-Kommission zu hohem Fett-, Zucker- oder 
Salzgehalt;  
erweiterte Kennzeichnungspflichten (ggf. in Form eines 
„Ampelsystems“) 

Strategie der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) „Er-
nährung, Bewegung und Ge-
sundheit“, 
Mai 2004 
 

Zur Umsetzung der Strategie er-
arbeitet die WHO in ihren Gre-
mien Empfehlungen für interna-
tionale Standards; 
WHO-Resolution zur Vorbeu-
gung und Kontrolle der nicht-
übertragbaren Krankheiten, 
Mai 2008   

Konsultationen mit den be-
troffenen Kreisen;  
Entwurf und weitere Diskus-
sion einer WHO- Empfeh-
lung, 2009; 
Verabschiedung der Emp-
fehlungen durch die Weltge-
sundheitsversammlung,  
2010 

Aufforderung der WHO an die Mitgliedstaaten zur Um-
setzung der Empfehlungen z.B. für umfangreiche Ver-
bote bei der Lebensmittelwerbung, insbesondere in TV 
und Internet 

Lebensmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaler Aktionsplan  
„IN FORM Deutschlands Initia-
tive für gesunde Ernährung 
und mehr Bewegung“,  
von der Bundesregierung im 
Juni 2008 verabschiedet 

Diskussion der vorgeschlagenen 
Maßnahmen innerhalb der betei-
ligten Kreise 

Konstituierung einer „Natio-
nalen Steuerungsgruppe“; 
Gespräche der Bundesregie-
rung auch mit der Werbe-
wirtschaft über einen Kodex 
zur Lebensmittelwerbung  

 

Verhaltenskodex über die kommerzielle Kommunikati-
on für Lebensmittel 

 

Automobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-Kraft-Treten der Richtlinie ü-
ber die Bereitstellung von 
Verbraucherinformationen  
über Kraftstoffverbrauch und 
CO2-Emissionen beim Marketing 
für neue Personenkraftwagen 
(RL 1999/94/EG),  
Januar 2000 

 

 

Nach einem Initiativbericht des Eu-
ropäischen Parlaments vom 24. 
Oktober 2007 (sog. Davies-
Report) zur Novellierung der Richt-
linie sollen umfangreichere Infor-
mationspflichten auch für die Wer-
bung gelten, um die Nachfrage 
nach verbrauchs- und ausstoßar-
men Autos zu fördern. 

Nachdem die Kommission ur-
sprünglich Ausdehnung von 
Informationspflichten für die 
Automobilwerbung angekün-
digt hatte, hat die federfüh-
rende Generaldirektion Um-
welt ihre Arbeiten an einem 
Revisionsentwurf zur Richtli-
nie 1999/94/EG zunächst 
ausgesetzt, um eine Rich-
tungsentscheidung des Kabi-
netts von Umweltkommissar 
Dimas abzuwarten. 

 

Quantitative und qualitative Vorgaben für die Werbung 
durch umfangreiche Informationspflichten zu CO2-
Ausstoß und Treibstoffverbrauch; 

Nach dem Willen des Parlaments sollen 20 Prozent der 
Werbung für Pflichtinformationen verwendet werden; 
Einführung eines verbindlichen Werbekodex zum Ver-
bot irreführender umweltschutzbezogener Werbeaus-
sagen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder  
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schri tt  Mögliche/bereits eingetretene Folgen für die Wer-
bung 

Umsetzung der Richtlinie 
1999/94/EG durch Erlass einer 
Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit „über Verbraucherin-
formationen zu Kraftstoff-
verbrauch und CO2-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen“ 
(Pkw-Energie-
verbrauchskennzeichnungsver-
ordnung);  
in Kraft seit November 2004 

Entwurf des BMWi zur Novellie-
rung der Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung, um "die 
Verbrauchskennzeichnung von 
neuen Personenkraftwagen zu 
verbessern"; 
Einführung eines Effizienzklassen-
systems samt Kennzeichnungs-
vorgaben nach dem Regelungs-
vorbild für elektrische Haushalts-
geräte; 
November 2007;  

Entwurf wird derzeit mit BMU und 
BMJ abgestimmt (sog. reine Minis-
tervorlage) 

In-Kraft-Setzen des Entwurfs 
nach Zustimmung des Bun-
desrates für März 2009 vorge-
sehen 

Entwurf sieht vor, dass Werbung neben CO2- und 
Verbrauchsangaben künftig auch einen Hinweis auf die 
Energieeffizienzklasse enthalten soll; nach dem Vorbild 
für elektrische Haushaltsgeräte wären Pflichtangaben 
in der Werbung jedoch nur bei Fernabsatzgeschäften 
verpflichtend. 

Automobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionsmitteilung zur 
„Minderung der CO2-
Emissionen von Personen-
kraftwagen und leichten Nutz-
fahrzeugen“; angeregt wird ein 
EU-weiter „Verhaltenskodex 
für die Vermarktung von Autos 
und die entsprechende Wer-
bung“: Kfz-Hersteller sollen 
Sportlichkeit und Dynamik we-
niger in den Mittelpunkt der 
Werbung stellen, Februar 2007 

Freiwilliger Verhaltenskodex der 
Europäischen Automobilindustrie 
für Umweltaspekte in der Wer-
bung liegt EU-Kommission vor; 
diese hat um Überarbeitung ein-
zelner Textstellen gebeten 

Vorlage des Verhaltensko-
dex in überarbeiteter Form 

Drohender Eingriff in die Werbefreiheit der Automobil-
hersteller durch inhaltliche Vorgaben für Werbesujets 
und Werbeaussagen im Hinblick auf Sportlichkeit und 
Dynamik 

Tabak 

 

 

 

 

 

 

Rat der Europäischen Union 
verabschiedet eine zweite  
EU-Richtlinie zur Tabakwer-
bung,  
Dezember 2002 

 

 

Bericht der EU-Kommission 
über die Durchführung der Ta-
bakwerberichtlinie, Juni 2008 

EuGH weist Klage der Bundesre-
gierung gegen die Richtlinie ab,  
Dezember 2006; 

Umsetzung der Richtlinie in  
nationales Recht; Erstes Gesetz 
zur Änderung des Vorläufigen Ta-
bakgesetzes,  
in Kraft seit Dezember 2006 

EU-Kommission sieht derzeit kei-
nen Bedarf zur Überarbeitung der 
Richtlinie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verbot der Tabakwerbung in Printmedien, Hörfunk und 
Internet (entsprechend dem Werbeverbot in Printme-
dien) sowie von grenzüberschreitenden Sponsoring-
maßnahmen; 
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Empfehlungen des Drogen- 
und Suchtrates für ein „Natio-
nales Aktionsprogramm zur 
Tabakprävention“,  
Juni 2008; 

Inoffizieller Entwurf der Dro-
genbeauftragten der Bundes-
regierung für ein Nationales 
Aktionsprogramm, 
Dezember 2008 

Ressortabstimmung zwischen 
den Bundesministerien auf Initia-
tive der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung 

 

Verabschiedung des Natio-
nalen Aktionsprogramms 
durch die Bundesregierung; 
möglicherweise im  
Frühjahr 2009 

Ausdrückliche Forderung nach einem Verbot der direk-
ten und indirekten Werbung für Tabakprodukte auf Pla-
katen und im Kino vor 20 Uhr, behaupteter Zusam-
menhang zwischen Tabakwerbung und Rauchverhal-
ten ohne Anführung wissenschaftlicher Belege 

 

Leitlinienentwurf der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
zur besseren Umsetzung von 
Artikel 13 der Tabakrahmen-
konvention (Art. 13: Kommer-
zielle Kommunikation über Ta-
bakprodukte), im Dezember 
2004 von Deutschland ratifi-
ziert 

Leitlinien wurden im Rahmen der 
3. Sitzung der Vertragsparteien 
in Durban, Südafrika verab-
schiedet,  
November 2008 

Deutsche Delegation hat im Na-
men der Bundesregierung eine 
Protokollerkärung abgegeben: Ei-
ne Regelung, die der Tabakindust-
rie jegliche werbliche Betätigung 
untersagt, würde Deutschland 
nicht mittragen. 

 WHO verfolgt weltweites Totalverbot der Tabakwer-
bung und jeglicher kommerzieller Kommunikation für 
Tabakprodukte; auch am Verkaufsort sollen Tabakpro-
dukte nicht mehr sichtbar ausgelegt werden und nicht 
mehr über Automaten verkauft werden dürfen; unab-
hängige Instanz soll kommerzielle Kommunikation für 
Tabakprodukte in den einzelnen Staaten überwachen  

Tabak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss der Bezirksverord-
netenversammlung Friedrichs-
hain-Kreuzberg, die Außen-
werbung für Tabakprodukte 
und alkoholhaltige Getränke 
auf öffentlichem Grund in künf-
tigen Werbenutzungsverträgen 
auszuschließen; Mai 2008 

Von Friedrichshain-Kreuzberg 
geforderte Ausdehnung dieses 
Beschlusses auf das Land Berlin 
durch Rat der Bürgermeister  
Ende Juli 2008 abgelehnt 
 

 Möglicherweise Beibehaltung eines bezirksspezifi-
schen Verbots für die Außenwerbung für Tabakproduk-
te und alkoholhaltige Getränke auf öffentlichem Grund 
in Friedrichshain-Kreuzberg  

Arzneimittel 

 

 

 

Gemeinschaftskodex zur No-
vellierung des Arzneimittel-
rechts,  
in Kraft seit Mai 2004 

Umsetzung der EU-Richtlinien 
durch 14. AMG-Novelle;  
geändertes HWG weitestgehend 
in Kraft seit September 2005 

 

 Einschränkungen bei der Werbung für Schönheitsope-
rationen (seit 1.4.2006); Verbot jeglicher Hinweise in 
der Publikumswerbung auf eine Verordnungsfähigkeit 
im Rahmen der GKV; erweiterte Werbemöglichkeiten 
für Medikamente, die der Behandlung bestimmter 
Krankheiten dienen (teilweise Streichung der sog. 
Krankheitsliste des Anhangs zu § 12 HWG) 
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Arzneimittel 

 

 

Urteil des EuGH in Sachen 
„Gintec“,  
November 2007 

EuGH stellt fest, dass das in  
§ 11 HWG geregelte Publi-
kumswerbeverbot bzgl. Aussa-
gen Dritter gegen EU-Recht ver-
stößt; Mitgliedstaaten dürften 
keine über die im EU-Gemein-
schaftskodex Arzneimittelrecht 
hinausgehenden Verbote oder 
Beschränkungen erlassen. 
BGH setzt diese Vorgaben des 
EuGH mit Urteil v. 20.11.2008 
um. 

 

Novellierung des HWG;  
Referentenentwurf für eine 
15. AMG-Novelle (Dezember 
2008) sieht allerdings keine 
Änderungen des HWG in 
dieser Legislaturperiode vor 

Liberalisierung des Publikumswerbeverbots in § 11 
Abs. 1 Nr. 11 HWG 

Lotterien/  
Sportwetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-Kraft-Treten des Glücks-
spielstaatsvertrags am 1. Ja-
nuar 2008 

EU-Kommission hat Teile des 
Glücksspielstaatsvertragsent-
wurfs im Notifizierungsverfahren 
für europarechtswidrig erklärt,  
 
EuGH prüft in mehreren anhän-
gigen Verfahren die Europa-
rechtsmäßigkeit des Glücks-
spielstaatsvertrags; 

EU-Kommission hat mit Auffor-
derungsschreiben an die Bun-
desländer vom 31. Januar 2008 
ein Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen Deutschland eingelei-
tet; Deutschland hat im Juni 
2008 gegenüber der Kommissi-
on die Beschränkungen des 
Glückspielstaatsvertrages mit 
der Verhinderung von Spielsucht 
gerechtfertigt 

 

 

 

Zweite Stufe des Vertragver-
letzungsverfahren; 

Entscheidung des EuGH von 
anhängigen Vorlageverfah-
ren zur Europarechtsmäßig-
keit des Glückspielstaatsver-
trages 

 

Umfangreiche Werbeverbote für Glücksspiel jeglicher 
Ausprägung; Verbot von Sportsponsoring durch private 
Glücksspielunternehmen; nahezu vollständiger Aus-
schluss privater Anbieter aus dem werbewirtschaftlich 
bedeutenden Bereich Glücksspielwesen 
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Finanzdienst-
leistungen 

In-Kraft-Treten der überarbei-
teten Verbraucherkreditrichtli-
nie,  
Mai 2008 

Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Umsetzung der Verbrau-
cherkreditrichtlinie, 
November 2008 

Beratung und Verabschie-
dung des Gesetzesentwurfs 
durch den Bundestag (Zu-
stimmung Bundesrat nicht 
erforderlich);  
Gesetz soll Ende Oktober 
2009 in Kraft treten 

 

Die Werbung für Darlehensverträge wird stärker regle-
mentiert: Erforderlich sind künftig umfangreiche Stan-
dardinformationen in der Werbung (Sollzins, Gebühren, 
Gesamtkreditbetrag, effektiver Jahreszins, Laufzeit 
u.v.m.; unabhängig vom Werbemedium). 

In-Kraft-Treten der Daten-
schutzrichtlinie,  
Dezember 1995 
 

Geändertes Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), 
seit Mai 2001 in Kraft 

 

 

 

 

Neue Verpflichtungen und Beschränkungen insbeson-
dere im Bereich der Direktwerbung, z.B. erweiterte 
Pflichten zur Aufklärung und Unterrichtung der Betrof-
fenen, Regelungen des Datentransfers in EU-Mitglied-
staaten und Drittländer 

 

Erster Bericht der  
EU-Kommission über die 
Durchführung der Daten-
schutzrichtlinie, 
Mai 2003 

 

EU-Kommission überprüft an-
hand eines Arbeitsprogramms 
weiter die Anwendung und Aus-
legung der Richtlinie 

EU-Kommission entscheidet, 
ob Vorschläge zur Richtli-
nienänderung erforderlich 
sind, 2009 

Neue Verpflichtungen und Beschränkungen insbeson-
dere im Bereich der Direktwerbung 

In-Kraft-Treten der Daten-
schutzrichtlinie für elektroni-
sche Kommunikation,  
Juli 2002 

Umsetzung durch Novellierung 
des UWG,  
in Kraft seit Juli 2004 

 Direktwerbung gegenüber natürlichen Personen per 
Telefon, Telefax, E-Mail und SMS nach wie vor nur mit 
vorheriger Einwilligung des Verbrauchers zulässig; 
Ausnahmen gelten für Empfänger, die zum Kunden-
stamm des werbenden Unternehmens zählen (nur bei 
elektronischen Nachrichten) 

 

Direktwerbung/  
Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissions-Vorschlag einer 
Richtlinie zur Änderung u.a. 
der Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation,  
November 2007 (sog. Tele-
com-Package) 

Diskussion des Richtlinienent-
wurfs im Rat und im  
EU-Parlament (Annahme des 
Berichts im EP-Plenum,  
September 2008; Gemeinsamer 
Standpunkt des Rates im No-
vember 2008)  

2. Lesung des Vorschlags in 
Parlament und Rat  

Einschränkung des Online-Marketing; in der Diskussion 
steht ein vorheriges Einverständnis des Nutzers, bevor 
ein sog. „Cookie“ auf seinem Rechner abgelegt werden 
kann; eine entsprechende Voreinstellung des Browsers 
(„Cookies akzeptieren“) soll nicht ausreichen; Parla-
ment und Rat haben sich in 1. Lesung mehrheitlich ge-
gen diese Forderung ausgesprochen  
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Forderung des Bundesrates 
und der Verbraucherschutzmi-
nisterkonferenz der Länder 
nach einer Verschärfung des 
Datenschutzrechts, 
September 2008 

Regierungsentwurf zur Ände-
rung des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) und zur Re-
gelung des Datenschutzaudits, 
Dezember 2008 

 

 

 

 
 
Beratung des Regierungsent-
wurfs in Bundesrat und Bundes-
tag  

Stellungnahme des Bundes-
rates zu dem Regierungs-
entwurf, 
Februar 2009; 

Im Anschluss Gegenäuße-
rung der Bundesregierung 
sowie Weiterleitung an den 
Bundestag 

Abschaffung des sog. "Listenprivilegs" (§ 28 Abs. 3 Ziff. 
3 BDSG), d.h. Nutzung und Übermittlung personenbe-
zogener Daten zu Zwecken des Adresshandels nur 
noch mit ausdrücklicher Einwilligung der Betroffenen 
(„Opt-In-Lösung“);  
gesetzliches Koppelungsverbot für marktbeherrschen-
de Unternehmen, d.h. die Erbringung einer Leistung 
darf grds. nicht an die Bekanntgabe personenbezoge-
ner Daten geknüpft sein; 
Erweiterung der Bußgeldtatbestände; 
Gewinnabschöpfungsanspruch bei Datenmissbrauch; 
Klagebefugnis für Verbraucherorganisationen 

Telemediengesetz seit März 
2007 in Kraft (Zusammenfüh-
rung der wirtschaftsbezogenen 
Regelungen für Tele- und Me-
diendienste) 

Beratungen über Novellierung im 
Hinblick auf die Revision der  
E-Commerce-Richtlinie 

Bundesregierung hat Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Stärkung der 
Sicherheit in der Informations-
technik des Bundes vorgelegt, 
der auch Änderungen des TMG 
beinhaltet; 
14. Januar 2009 

Konsultation der betroffenen 
Kreise wird begonnen 

Ordnungsgeld bewehrtes Verbot der Verschleierung 
des Absenders von Werbeemails; 
Mögliche Verschärfung der verbraucher- und daten-
schutzrechtlichen Regelungen 

Direktwerbung/  
Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regierungsentwurf eines Arti-
kelgesetz zur Telefonwerbung,  
Juli 2008  

 

Änderung des BGB hinsichtlich 
der Streichung der Wider-
rufsausnahmen wurde im Regie-
rungsentwurf neu eingeführt, um 
so genannte „Internet-
Kostenfallen“ zu verhindern; 

Bundesrat hat Empfehlungen zur 
weiteren Verschärfung abgege-
ben,  
September 2008 

Erste Lesung des Regierungs-
entwurfs im Bundestag am 12. 
November 2008, danach Ver-
weisung an die Ausschüsse 

 

Anhörung des federführen-
den Rechtsausschusses 
zum Regierungsentwurf  
Telefonwerbung; 
28. Januar 2009 

Unwirksamkeit von nach Werbetelefonaten geschlos-
senen Verträgen, Textformerfordernis für Einwilligung 
zur Telefonwerbung, Erhöhung des Bußgeldes für un-
erlaubte Telefonwerbung, Verbot der Nummernunter-
drückung bei Werbeanrufen, 
Einführung einer Ordnungswidrigkeit in das UWG, Er-
weiterung des Verschuldensmaßstabs in § 10 UWG 
auf Fahrlässigkeit,  
Streichung der Widerrufsausnahmen für Zeitungen, 
Zeitschriften und Lotterien im Fernabsatz, sowie für 
Dienstleistungen, die nicht auf ausdrücklichen Wunsch 
des Verbrauchers sofort erfüllt wurden 
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Resolutionen der Parlamenta-
rischen Versammlung im  
Europarat zum Frauenbild in 
der Werbung,  
Juni 2007 

 

Diskussion der Resolutionen in-
nerhalb der 47 Mitgliedstaaten des 
Europarats 

Im Ministerkomitee des Europarats 
wird die Forderung der Parlamen-
tarischen Versammlung diskutiert, 
eine Studie zur Darstellung von 
Frauen und Männern in der Wer-
bung erstellen zu lassen und dar-
auf aufbauend einen Europäi-
schen Verhaltenskodex zu erarbei-
ten. 

Entscheidungen der Mit-
gliedstaaten und des Minis-
terkomitees des Europarats 

Gesetzliche Verbote (vermeintlich) Frauen diskriminie-
render Werbung; staatliche Vorgaben zur Besetzung 
der Selbstkontrollgremien, z.B. des Deutschen Werbe-
rats 

Frauenbild 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativbericht des EU-
Parlaments „über die Auswir-
kungen von Marketing und 
Werbung auf die Gleichstel-
lung von Frauen und Män-
nern“,  
September 2008 

 Entschließung hat keine un-
mittelbar verbindlichen Aus-
wirkungen, konkrete nächste 
Schritte derzeit nicht geplant 

Forderung nach Beseitigung von Botschaften, die Ge-
schlechterstereotype vermitteln, in der Werbung, in 
Schulbüchern, Videos, Internet;  

Mitgliedstaaten werden aufgefordert, das Bild von 
Frauen und Männern in der Werbung und im Marketing 
zu untersuchen und darüber zu berichten und "Sensibi-
lisierungsaktionen" gegen sexistische Beleidigungen 
oder entwürdigende Bilder von Frauen und Männern in 
der Werbung und im Marketing zu entwickeln 

Antidiskrimi-
nierung 

Entwurf einer 5. Antidiskrimi-
nierungsrichtlinie zur Anwen-
dung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung ungeachtet 
der Religion oder der 
Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung vom 
2. Juli 2008 

Beratungen im Rat, Berichter-
statter im Europäischen Parla-
ment wurde ausgewählt; Plenar-
sitzung voraussichtlich März 
2009 

Anhörung des Bundesfamili-
enministeriums zur Diskus-
sion und Festlegung der 
Deutschen Position im Rat; 
Frühjahr 2009 

Nächstes Treffen der Rats-
arbeitsgruppe im April 2009 

Kontrahierungszwang der Medien hinsichtlich religiöser 
und weltanschaulicher Werbung 

 


